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SGB XIGesetzestext

Zweiter Abschnitt. Übermittlung von Leistungsdaten,
Nutzung der Telematikinfrastruktur

§ 104 Pflichten der Leistungserbringer

(1) Die Leistungserbringer sind berechtigt und verpflichtet:
1. im Falle der Überprüfung der Notwendigkeit von Pflegehilfsmitteln (§ 40

Abs. 1),
2. im Falle eines Prüfverfahrens, soweit die Wirtschaftlichkeit oder die Qualität

der Leistungen im Einzelfall zu beurteilen sind (§§ 79, 112, 113, 114, 114a, 115
und 117),

2a. im Falle des Abschlusses und der Durchführung von Versorgungsverträgen
(§§ 72 bis 74), Pflegesatzvereinbarungen (§§ 85, 86), Vergütungsvereinbarungen
(§ 89) sowie Verträgen zur integrierten Versorgung (§ 92b),

3. im Falle der Abrechnung pflegerischer Leistungen (§ 105)
die für die Erfüllung der Aufgaben der Pflegekassen und ihrer Verbände erforderli-
chen Angaben zu speichern und den Pflegekassen sowie den Verbänden oder den
mit der Datenverarbeitung beauftragten Stellen zu übermitteln.

(2) Soweit dies für die in Absatz 1 Nr. 2 und 2a genannten Zwecke erforderlich
ist, sind die Leistungserbringer berechtigt, die personenbezogenen Daten auch an
die Medizinischen Dienste und die in den §§ 112, 113, 114, 114a, 115 und 117
genannten Stellen zu übermitteln.

(3) Trägervereinigungen dürfen die ihnen nach Absatz 2 oder § 115 Absatz 1
Satz 2 übermittelten personenbezogenen Daten verarbeiten, soweit dies für ihre
Beteiligung an Qualitätsprüfungen oder Maßnahmen der Qualitätssicherung nach
diesem Buch erforderlich ist.

§ 105 Abrechnung pflegerischer Leistungen

(1) 1Die an der Pflegeversorgung teilnehmenden Leistungserbringer sind ver-
pflichtet,
1. in den Abrechnungsunterlagen die von ihnen erbrachten Leistungen nach Art,

Menge und Preis einschließlich des Tages und der Zeit der Leistungserbringung
aufzuzeichnen,

2. in den Abrechnungsunterlagen ihr Kennzeichen (§ 103), spätestens ab dem
1. Januar 2023 die Beschäftigtennummer nach § 293 Absatz 8 Satz 2 des Fünften
Buches der Person, die die Leistung erbracht hat, sowie die Versichertennummer
des Pflegebedürftigen anzugeben,

3. bei der Abrechnung über die Abgabe von Hilfsmitteln die Bezeichnungen des
Hilfsmittelverzeichnisses nach § 78 zu verwenden.

2Vom 1. Januar 1996 an sind maschinenlesbare Abrechnungsunterlagen zu verwen-
den.

(2) 1Das Nähere über Form und Inhalt der Abrechnungsunterlagen sowie Einzel-
heiten des Datenträgeraustausches werden vom Spitzenverband Bund der Pflegekas-
sen im Einvernehmen mit den Verbänden der Leistungserbringer festgelegt. 2Der
Spitzenverband Bund der Pflegekassen und die Verbände der Leistungserbringer
legen bis zum 1. Januar 2018 die Einzelheiten für eine elektronische Datenübertra-
gung aller Angaben und Nachweise fest, die für die Abrechnung pflegerischer Leis-
tungen in der Form elektronischer Dokumente erforderlich sind. 3Kommt eine
Festlegung nach Satz 1 oder Satz 2 ganz oder teilweise nicht zustande, wird ihr Inhalt
für Abrechnungen von Leistungen der häuslichen Pflegehilfe im Sinne des § 36
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sowie von häuslicher Krankenpflege nach § 37 des Fünften Buches durch die
Schiedsstelle nach § 132a Absatz 3 Satz 1 des Fünften Buches auf Antrag des Spitzen-
verbandes Bund der Pflegekassen oder der Verbände der Leistungserbringer
bestimmt. 4Die Schiedsstelle kann auch vom Bundesministerium für Gesundheit
angerufen werden. 5Sie bestimmt den Inhalt der Festlegung innerhalb von drei
Monaten ab der Anrufung. 6Die Regelungen der Rahmenempfehlung nach § 132a
Absatz 1 Satz 4 Nummer 6 des Fünften Buches sind bei der Bestimmung durch die
Schiedsstelle zu berücksichtigen. 7Für die elektronische Datenübertragung elektroni-
scher Dokumente ist neben der qualifizierten elektronischen Signatur auch ein ande-
res sicheres Verfahren vorzusehen, das den Absender der Daten authentifiziert und
die Integrität des elektronisch übermittelten Datensatzes gewährleistet. 8Zur
Authentifizierung des Absenders der Daten können auch der elektronische Heilbe-
rufs- oder Berufsausweis nach § 339 Absatz 3 Satz 1 des Fünften Buches, die elektro-
nische Gesundheitskarte nach § 291 des Fünften Buches sowie der elektronische
Identitätsnachweis des Personalausweises genutzt werden; die zur Authentifizierung
des Absenders der Daten erforderlichen Daten dürfen zusammen mit den übrigen
übermittelten Daten gespeichert und verwendet werden. 9§ 302 Absatz 2 Satz 2 und
3 des Fünften Buches gilt entsprechend.

(3) 1Im Rahmen der Abrechnung pflegerischer Leistungen nach § 105 sind vorbe-
haltlich des Satzes 2 von den Pflegekassen und den Leistungserbringern ab dem
1. März 2021 ausschließlich elektronische Verfahren zur Übermittlung von Abrech-
nungsunterlagen einschließlich des Leistungsnachweises zu nutzen, wenn der Leis-
tungserbringer
1. an die Telematikinfrastruktur angebunden ist,
2. ein von der Gesellschaft für Telematik nach § 311 Absatz 6 des Fünften Buches

festgelegtes Verfahren zur Übermittlung der Daten nutzt und
3. der Pflegekasse die für die elektronische Übermittlung von Abrechnungsunterla-

gen erforderlichen Angaben übermittelt hat.
2Die Verpflichtung nach Satz 1 besteht nach Ablauf von drei Monaten, nachdem
der Leistungserbringer die für die elektronische Übermittlung von Abrechnungsun-
terlagen erforderlichen Angaben an die Pflegekasse übermittelt hat.

§ 106 Abweichende Vereinbarungen

Die Landesverbände der Pflegekassen (§ 52) können mit den Leistungserbringern
oder ihren Verbänden vereinbaren, daß
1. der Umfang der zu übermittelnden Abrechnungsbelege eingeschränkt,
2. bei der Abrechnung von Leistungen von einzelnen Angaben ganz oder teilweise

abgesehen
wird, wenn dadurch eine ordnungsgemäße Abrechnung und die Erfüllung der
gesetzlichen Aufgaben der Pflegekassen nicht gefährdet werden.

§ 106a Mitteilungspflichten

1Zugelassene Pflegedienste, anerkannte Beratungsstellen, beauftragte Pflegefach-
kräfte sowie Beratungspersonen der kommunalen Gebietskörperschaften, die Bera-
tungseinsätze nach § 37 Absatz 3 durchführen, sind mit Einwilligung des Versicher-
ten berechtigt und verpflichtet, die für die Erfüllung der Aufgaben der Pflegekassen,
der privaten Versicherungsunternehmen sowie der Beihilfefestsetzungsstellen erfor-
derlichen Angaben zur Qualität der Pflegesituation und zur Notwendigkeit einer
Verbesserung der zuständigen Pflegekasse, dem zuständigen privaten Versicherungs-
unternehmen und der zuständigen Beihilfefestsetzungsstelle zu übermitteln. 2Das
Formular nach § 37 Abs. 4 Satz 2 wird unter Beteiligung des Bundesbeauftragten
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für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und des Bundesministeriums für
Gesundheit erstellt. 3Erteilt die pflegebedürftige Person die Einwilligung nicht, ist
jedoch nach Überzeugung der Beratungsperson eine weitergehende Beratung ange-
zeigt, übermittelt die jeweilige Beratungsstelle diese Einschätzung über die Erforder-
lichkeit einer weitergehenden Beratung der zuständigen Pflegekasse oder dem
zuständigen privaten Versicherungsunternehmen.

§ 106b Finanzierung der Einbindung der Pflegeeinrichtungen in die
Telematikinfrastruktur

(1) Zum Ausgleich
1. der erforderlichen Ausstattungskosten aufgrund von Anforderungen an die Aus-

stattung nach dem Fünften Buch, die in der Festlegungs-, Erprobungs- und
Einführungsphase der Telematikinfrastruktur entstehen, und

2. der erforderlichen Betriebskosten, die im laufenden Betrieb der Telematikinfra-
struktur entstehen,

erhalten nach § 72 zugelassene ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen in
entsprechender Anwendung der Finanzierungsregelungen für die an der vertragsärzt-
lichen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringer die sich aus § 378 Absatz 2 des
Fünften Buches ergebenden Erstattungen nach Maßgabe des Absatzes 2 in Form
einer monatlichen Pauschale (TI-Pauschale) aus dem Ausgleichsfonds der Pflegever-
sicherung.

(2) 1Näheres zum Ausgleich nach Absatz 1, dem Zahlungs- und Abrechnungsver-
fahren sowie der Beteiligung der privaten Versicherungsunternehmen, die die private
Pflege-Pflichtversicherung durchführen, an den Kosten, legen der Spitzenverband
Bund der Pflegekassen, der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. und
die Vereinigungen der Träger der Pflegeeinrichtungen auf Bundesebene in einer
Finanzierungsvereinbarung im Benehmen mit dem Bundesministerium für Gesund-
heit fest. 2Grundlage dieser Finanzierungsvereinbarung sind die nach § 378 Absatz 2
des Fünften Buches vereinbarten Bundesmantelverträge. 3Ein abweichender Erstat-
tungsbedarf der Pflegeeinrichtungen gegenüber den an der vertragsärztlichen Versor-
gung teilnehmenden Leistungserbringern aufgrund ihrer Besonderheiten, insbeson-
dere bezogen auf Größe und Beschäftigtenanzahl, ist dabei zu berücksichtigen.
4Zudem sind Übergangsregelungen festzulegen, um die Erstattungsmodalitäten beim
Übergang von den bisher geltenden auf die neuen Erstattungsregelungen zu bestim-
men. 5Die Finanzierungsvereinbarung muss spätestens zwei Monate nach Anpassung
der Bundesmantelverträge vorliegen.

(3) 1Die durch die Erstattung nach Absatz 1 entstehenden Kosten, soweit die
ambulanten Pflegeeinrichtungen betroffen sind, tragen die gesetzlichen Krankenkas-
sen und die soziale Pflegeversicherung in dem Verhältnis, das der Relation zwischen
den Ausgaben der Krankenkassen für die häusliche Krankenpflege und den Ausgaben
der sozialen Pflegeversicherung für Pflegesachleistungen im vorangegangenen
Kalenderjahr entspricht. 2Bei den in § 39a Absatz 1 des Fünften Buches genannten
stationären Hospizen, mit denen ein Versorgungsvertrag als stationäre Pflegeeinrich-
tung nach § 72 besteht, tragen die gesetzlichen Krankenkassen 80 Prozent der nach
Absatz 1 entstehenden Erstattungen. 3Zur Finanzierung der den Krankenkassen nach
den Sätzen 1 und 2 entstehenden Kosten erhebt der Spitzenverband Bund der Kran-
kenkassen von den Krankenkassen eine Umlage gemäß dem Anteil der Versicherten
der Krankenkassen an der Gesamtzahl der Versicherten aller Krankenkassen. 4Die
privaten Versicherungsunternehmen, die die private Pflege-Pflichtversicherung
durchführen, beteiligen sich mit einem Anteil von 7 Prozent an den Kosten, die
sich gemäß Absatz 1 ergeben. 5Der jeweilige Finanzierungsanteil, der auf die privaten
Versicherungsunternehmen entfällt, kann von dem Verband der Privaten Kranken-
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versicherung e.V. unmittelbar an das Bundesamt für Soziale Sicherung zugunsten
des Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung nach § 65 geleistet werden. 6Das Nähere
zum Umlageverfahren und zur Zahlung an den Ausgleichsfonds der Pflegeversiche-
rung bestimmen der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, der Verband der
Privaten Krankenversicherung e.V. und das Bundesamt für Soziale Sicherung.

(4) Die nach den Absätzen 1 und 2 festgelegte Höhe der TI-Pauschale gilt ab
dem 30. Juni 2023.

(5) 1Die Vereinbarungspartner nach Absatz 2 verhandeln die Höhe der TI-Pau-
schale im Abstand von jeweils zwei Jahren, orientieren sich dabei an den Anpassun-
gen der Bundesmantelverträge nach § 378 Absatz 2 des Fünften Buches und schlie-
ßen erforderlichenfalls eine neue Vereinbarung nach Absatz 2. 2Bis zum Abschluss
einer neuen Vereinbarung gilt die jeweils bestehende Vereinbarung nach Absatz 2
fort.

§ 106c Einbindung der Medizinischen Dienste in die Telematikinfra-
struktur

Bei der Erfüllung der ihnen nach diesem Buch zugewiesenen Aufgaben haben
die Medizinischen Dienste gemäß § 278 des Fünften Buches und die Pflegekassen
oder die Landesverbände der Pflegekassen für die gegenseitige Übermittlung von
Daten die von der Gesellschaft für Telematik nach § 311 Absatz 6 des Fünften Buches
festgelegten Verfahren zu verwenden, sofern der jeweilige Medizinische Dienst und
die Pflegekasse oder der jeweilige Landesverband der Pflegekasse an die Telematikin-
frastruktur angebunden sind.

Dritter Abschnitt. Datenlöschung, Auskunftspflicht

§ 107 Löschen von Daten

(1) 1Für das Löschen der für Aufgaben der Pflegekassen und ihrer Verbände
gespeicherten personenbezogenen Daten gilt, daß
1. die Daten nach § 102 spätestens nach Ablauf von zehn Jahren,
2. sonstige Daten aus der Abrechnung pflegerischer Leistungen (§ 105), aus Wirt-

schaftlichkeitsprüfungen (§ 79), aus Prüfungen zur Qualitätssicherung (§§ 112,
113, 114, 114a, 115 und 117) und aus dem Abschluss oder der Durchführung
von Verträgen (§§ 72 bis 74, 85, 86 oder 89) spätestens nach zwei Jahren

zu löschen sind. 2Die Fristen beginnen mit dem Ende des Geschäftsjahres, in dem
die Leistungen gewährt oder abgerechnet wurden. 3Die Pflegekassen können für
Zwecke der Pflegeversicherung Leistungsdaten länger aufbewahren, wenn sicherge-
stellt ist, daß ein Bezug zu natürlichen Personen nicht mehr herstellbar ist.

(2) Im Falle des Wechsels der Pflegekasse ist die bisher zuständige Pflegekasse
verpflichtet, auf Verlangen die für die Fortführung der Versicherung erforderlichen
Angaben nach den §§ 99 und 102 der neuen Pflegekasse mitzuteilen.

§ 108 Auskünfte an Versicherte

(1) 1Die Pflegekassen unterrichten die Versicherten, indem sie den Versicherten
auf Anforderung
1. eine Übersicht über die in einem Zeitraum von mindestens 18 Monaten vor der

Anforderung in Anspruch genommenen Leistungen und deren Kosten übermit-
teln; auf Wunsch der Versicherten wird ihnen eine Übersicht über die von ihnen
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in Anspruch genommenen Leistungen und deren Kosten bis auf Widerruf regel-
mäßig jedes Kalenderhalbjahr übermittelt;

2. Auskünfte darüber geben, welche Leistungsbestandteile im Einzelnen durch Leis-
tungserbringende in Bezug auf die Versicherten zur Abrechnung bei der Pflege-
kasse eingereicht worden sind; die Informationen sind in für die Versicherten
verständlicher Form aufzubereiten;

3. eine Durchschrift der von Leistungserbringenden bei der Pflegekasse eingereich-
ten Abrechnungsunterlagen übermitteln; sind die Abrechnungen in einer Form
bei der Pflegekasse eingereicht worden, von der eine Durchschrift nicht gefertigt
werden kann, sind die Abrechnungsinhalte in einer Form aufzubereiten und an
die Versicherten zu übermitteln, die inhaltlich einer Durchschrift von Abrech-
nungsunterlagen entspricht; erforderlichenfalls sind dazu Erläuterungen zur Ver-
fügung zu stellen, die die Abrechnungsinhalte für die Versicherten nachvollzieh-
bar und verständlich machen.

2Die Übermittlung aller nach diesem Absatz bereitgestellten Informationen hat in
einer für die Versicherten wahrnehmbaren Form zu erfolgen; die geltenden Anforde-
rungen an den Datenschutz sind dabei zu beachten und die erforderliche Datensi-
cherheit ist zu gewährleisten. 3Eine Mitteilung an die Leistungserbringer über die
Unterrichtung des Versicherten nach diesem Absatz ist nicht zulässig. 4Die Pflegekas-
sen können in ihren Satzungen das Nähere über das Verfahren der Unterrichtung
regeln.

(2) 1Die Berechtigung der Versicherten, auf die in der elektronischen Patienten-
akte gespeicherten Angaben über ihre pflegerische Versorgung zuzugreifen, folgt
aus § 336 Absatz 2 des Fünften Buches. 2§ 336 Absatz 2 Nummer 1 des Fünften
Buches ist entsprechend auf die Pflegekassen anzuwenden.

Vierter Abschnitt. Statistik

§ 109 Pflegestatistiken

(1) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, für Zwecke dieses Buches durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates jährliche Erhebungen über
ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen sowie über die häusliche Pflege als
Bundesstatistik anzuordnen. 2Die Bundesstatistik kann folgende Sachverhalte umfas-
sen:
1. Art der Pflegeeinrichtung und der Trägerschaft,
2. Art des Leistungsträgers und des privaten Versicherungsunternehmens,
3. in der ambulanten und stationären Pflege tätige Personen nach Geschlecht,

Geburtsjahr, Beschäftigungsverhältnis, Tätigkeitsbereich, Dienststellung, Berufs-
abschluß auf Grund einer Ausbildung, Weiterbildung oder Umschulung, zusätz-
lich bei Auszubildenden und Umschülern Art der Ausbildung und Ausbildungs-
jahr, Beginn und Ende der Pflegetätigkeit,

4. sachliche Ausstattung und organisatorische Einheiten der Pflegeeinrichtung, Aus-
bildungsstätten an Pflegeeinrichtungen,

5. Pflegebedürftige nach Geschlecht, Geburtsjahr, Wohnort, Postleitzahl des Wohn-
orts vor dem Einzug in eine vollstationäre Pflegeeinrichtung, Art, Ursache, Grad
und Dauer der Pflegebedürftigkeit, Art des Versicherungsverhältnisses,

6. in Anspruch genommene Pflegeleistungen nach Art, Dauer und Häufigkeit sowie
nach Art des Kostenträgers,

7. Kosten der Pflegeeinrichtungen nach Kostenarten sowie Erlöse nach Art, Höhe
und Kostenträgern.
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3Auskunftspflichtig sind die Träger der Pflegeeinrichtungen, die Träger der Pflege-
versicherung sowie die privaten Versicherungsunternehmen gegenüber den statisti-
schen Ämtern der Länder; die Rechtsverordnung kann Ausnahmen von der Aus-
kunftspflicht vorsehen.

(2) 1Die Bundesregierung wird ermächtigt, für Zwecke dieses Buches durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates jährliche Erhebungen über die
Situation Pflegebedürftiger und ehrenamtlich Pflegender als Bundesstatistik anzuord-
nen. 2Die Bundesstatistik kann folgende Sachverhalte umfassen:
1. Ursachen von Pflegebedürftigkeit,
2. Pflege- und Betreuungsbedarf der Pflegebedürftigen,
3. Pflege- und Betreuungsleistungen durch Pflegefachkräfte, Angehörige und

ehrenamtliche Helfer sowie Angebote zur Unterstützung im Alltag,
4. Leistungen zur Prävention und Teilhabe,
5. Maßnahmen zur Erhaltung und Verbesserung der Pflegequalität,
6. Bedarf an Pflegehilfsmitteln und technischen Hilfen,
7. Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes.
3Auskunftspflichtig ist der Medizinische Dienst gegenüber den statistischen Ämtern
der Länder; Absatz 1 Satz 3 zweiter Halbsatz gilt entsprechend.

(3) 1Die nach Absatz 1 Satz 3 und Absatz 2 Satz 3 Auskunftspflichtigen teilen die
von der jeweiligen Statistik umfaßten Sachverhalte gleichzeitig den für die Planung
und Investitionsfinanzierung der Pflegeeinrichtungen zuständigen Landesbehörden
mit. 2Die Befugnis der Länder, zusätzliche, von den Absätzen 1 und 2 nicht erfaßte
Erhebungen über Sachverhalte des Pflegewesens als Landesstatistik anzuordnen,
bleibt unberührt. 3Die Verordnung nach Absatz 1 Satz 1 hat sicherzustellen, dass die
Pflegeeinrichtungen diesen Auskunftsverpflichtungen gemeinsam mit der Aus-
kunftsverpflichtung nach Absatz 1 durch eine einheitliche Auskunftserteilung nach-
kommen können.

(4) Daten der Pflegebedürftigen, der in der Pflege tätigen Personen, der Angehöri-
gen und ehrenamtlichen Helfer dürfen für Zwecke der Bundesstatistik nur in anony-
misierter Form an die statistischen Ämter der Länder übermittelt werden.

(5) Die Statistiken nach den Absätzen 1 und 2 sind für die Bereiche der ambulan-
ten Pflege und der Kurzzeitpflege erstmals im Jahr 1996 für das Jahr 1995 vorzulegen,
für den Bereich der stationären Pflege im Jahr 1998 für das Jahr 1997.

Zehntes Kapitel. Private Pflegeversicherung

§ 110 Regelungen für die private Pflegeversicherung

(1) Um sicherzustellen, daß die Belange der Personen, die nach § 23 zum
Abschluß eines Pflegeversicherungsvertrages bei einem privaten Krankenversiche-
rungsunternehmen verpflichtet sind, ausreichend gewahrt werden und daß die Ver-
träge auf Dauer erfüllbar bleiben, ohne die Interessen der Versicherten anderer Tarife
zu vernachlässigen, werden die im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Betrieb der
Pflegeversicherung befugten privaten Krankenversicherungsunternehmen verpflich-
tet,
1. mit allen in § 22 und § 23 Abs. 1, 3 und 4 genannten versicherungspflichtigen

Personen auf Antrag einen Versicherungsvertrag abzuschließen, der einen Versi-
cherungsschutz in dem in § 23 Abs. 1 und 3 festgelegten Umfang vorsieht (Kon-
trahierungszwang); dies gilt auch für das nach § 23 Abs. 2 gewählte Versiche-
rungsunternehmen,

2. in den Verträgen, die Versicherungspflichtige in dem nach § 23 Abs. 1 und 3
vorgeschriebenen Umfang abschließen,

144

02-05-24 10:37:08 2. AK Udsching/Schütze, SGB XI, 6. Auflage (Fr. Deuringer)
UDSCHI 0001 Udsching_Schuetze_SGBXI_6A_druck.xml



SGB XIGesetzestext

a) keinen Ausschluß von Vorerkrankungen der Versicherten,
b) keinen Ausschluß bereits pflegebedürftiger Personen,
c) keine längeren Wartezeiten als in der sozialen Pflegeversicherung (§ 33

Abs. 2),
d) keine Staffelung der Prämien nach Geschlecht und Gesundheitszustand der

Versicherten,
e) keine Prämienhöhe, die den Höchstbeitrag der sozialen Pflegeversicherung

übersteigt, bei Personen, die nach § 23 Abs. 3 einen Teilkostentarif abge-
schlossen haben, keine Prämienhöhe, die 50 vom Hundert des Höchstbeitra-
ges der sozialen Pflegeversicherung übersteigt,

f) die beitragsfreie Mitversicherung der Kinder des Versicherungsnehmers unter
denselben Voraussetzungen, wie in § 25 festgelegt,

g) für Ehegatten oder Lebenspartner ab dem Zeitpunkt des Nachweises der zur
Inanspruchnahme der Beitragsermäßigung berechtigenden Umstände keine
Prämie in Höhe von mehr als 150 vom Hundert des Höchstbeitrages der
sozialen Pflegeversicherung, wenn ein Ehegatte oder ein Lebenspartner kein
Gesamteinkommen hat, das die in § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 genannten Ein-
kommensgrenzen überschreitet,

vorzusehen.
(2) 1Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten für Versicherungsverträge,

die mit Personen abgeschlossen werden, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes Mitglied bei einem privaten Krankenversicherungsunternehmen mit
Anspruch auf allgemeine Krankenhausleistungen sind oder sich nach Artikel 41 des
Pflege-Versicherungsgesetzes innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten dieses
Gesetzes von der Versicherungspflicht in der sozialen Pflegeversicherung befreien
lassen. 2Die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 Buchstabe a bis f genannten Bedingungen gelten
auch für Verträge mit Personen, die im Basistarif nach § 152 des Versicherungsauf-
sichtsgesetzes versichert sind. 3Für Personen, die im Basistarif nach § 152 des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes versichert sind und deren Beitrag zur Krankenversicherung
sich nach § 152 Absatz 4 des Versicherungsaufsichtsgesetzes vermindert, und für
Personen, die Mitglied in einer in § 176 Absatz 1 des Fünften Buches genannten
Solidargemeinschaft sind und deren Beitrag zur Solidargemeinschaft sich nach § 176
Absatz 5 des Fünften Buches vermindert, darf der Beitrag 50 vom Hundert des
sich nach Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe e ergebenden Beitrags nicht übersteigen; die
Beitragsbegrenzung für Ehegatten oder Lebenspartner nach Absatz 1 Nr. 2 Buch-
stabe g gilt für diese Versicherten nicht. 4Würde allein durch die Zahlung des Beitrags
zur Pflegeversicherung nach Satz 2 Hilfebedürftigkeit im Sinne des Zweiten oder
Zwölften Buches entstehen, gilt Satz 3 entsprechend; die Hilfebedürftigkeit ist vom
zuständigen Träger nach dem Zweiten oder Zwölften Buch auf Antrag des Versicher-
ten zu prüfen und zu bescheinigen.

(3) Für Versicherungsverträge, die mit Personen abgeschlossen werden, die erst
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes Mitglied eines privaten Krankenversicherungsun-
ternehmens mit Anspruch auf allgemeine Krankenhausleistungen werden oder die
der Versicherungspflicht nach § 193 Abs. 3 des Versicherungsvertragsgesetzes genü-
gen, gelten, sofern sie in Erfüllung der Vorsorgepflicht nach § 22 Abs. 1 und § 23
Absatz 1, 3, 4 und 4a geschlossen werden und Vertragsleistungen in dem in § 23
Abs. 1 und 3 festgelegten Umfang vorsehen, folgende Bedingungen:
1. Kontrahierungszwang,
2. kein Ausschluß von Vorerkrankungen der Versicherten,
3. keine Staffelung der Prämien nach Geschlecht,
4. keine längeren Wartezeiten als in der sozialen Pflegeversicherung,
5. für Versicherungsnehmer, die über eine Vorversicherungszeit von mindestens fünf

Jahren in ihrer privaten Pflegeversicherung oder privaten Krankenversicherung
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verfügen, keine Prämienhöhe, die den Höchstbeitrag der sozialen Pflegeversiche-
rung übersteigt; Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe e gilt,

6. beitragsfreie Mitversicherung der Kinder des Versicherungsnehmers unter densel-
ben Voraussetzungen, wie in § 25 festgelegt.
(4) Rücktritts- und Kündigungsrechte der Versicherungsunternehmen sind ausge-

schlossen, solange der Kontrahierungszwang besteht.
(5) 1Die Versicherungsunternehmen haben den Versicherten Akteneinsicht zu

gewähren. 2Sie haben die Berechtigten über das Recht auf Akteneinsicht zu infor-
mieren, wenn sie das Ergebnis einer Prüfung auf Pflegebedürftigkeit mitteilen. 3§ 25
des Zehnten Buches gilt entsprechend.

§ 110a Befristeter Zuschlag zu privaten Pflege-Pflichtversicherungsver-
trägen zur Finanzierung pandemiebedingter Mehrausgaben

(1) Für den Zeitraum vom 1. Juli 2021 bis zum 31. Dezember 2022 können
private Versicherungsunternehmen, die die private Pflege-Pflichtversicherung
durchführen, für bestehende Vertragsverhältnisse über die Prämie hinaus einen
monatlichen Zuschlag erheben.

(2) 1Bei der Ermittlung der Höhe des Zuschlags nach Absatz 1 dürfen ausschließ-
lich Mehrausgaben des privaten Versicherungsunternehmens berücksichtigt werden,
die
1. aus der Erfüllung der Verpflichtung nach § 150 Absatz 4 Satz 5 entstehen oder

entstanden sind und
2. nicht durch Minderausgaben im Bereich der privaten Pflege-Pflichtversicherung

in dem Zeitraum, für den der Erstattungsbetrag nach § 150 Absatz 2 an die
zugelassenen Pflegeeinrichtungen gezahlt wurde, kompensiert werden können.

2Für die Ermittlung der Minderausgaben nach Satz 1 Nummer 2 ist ein Vergleich
mit den Ausgaben im Bereich der privaten Pflege-Pflichtversicherung im entspre-
chenden Zeitraum des Jahres 2019 zugrunde zu legen. 3Alterungsrückstellungen
sind für den Zuschlag nicht zu bilden.

(3) Die Mehrausgaben im Sinne des Absatzes 2 sind auf die Tarifstufen gemäß der
Zahl der Leistungsempfänger der jeweiligen Tarifstufe zu verteilen und mit dem
Zuschlag nach Absatz 1 gleichmäßig durch alle Versicherten der jeweiligen Tarifstufe
der privaten Pflege-Pflichtversicherung zu finanzieren.

(4) 1Die Erhebung des Zuschlags nach den Absätzen 1 bis 3 bedarf der Zustim-
mung eines unabhängigen Treuhänders. 2§ 155 Absatz 1 des Versicherungsaufsichts-
gesetzes ist entsprechend anzuwenden.

(5) 1Dem Versicherungsnehmer ist die Höhe des Zuschlags nach Absatz 1 unter
Hinweis auf die hierfür maßgeblichen Gründe und auf dessen Befristung in Textform
mitzuteilen. 2Der Zuschlag wird zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf
die Mitteilung nach Satz 1 folgt. 3§ 205 Absatz 4 des Versicherungsvertragsgesetzes
gilt entsprechend.

(6) Der Zuschlag nach Absatz 1 wird nicht für Personen erhoben, die
1. Anspruch auf Arbeitslosengeld haben,
2. Anspruch auf Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem

Zweiten Buch haben oder
3. allein durch die Zahlung des Zuschlags hilfebedürftig im Sinne des Zweiten

Buches würden.

§ 111 Risikoausgleich

(1) 1Die Versicherungsunternehmen, die eine private Pflegeversicherung im Sinne
dieses Buches betreiben, müssen sich zur dauerhaften Gewährleistung der Regelun-
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